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Aktuelle Trends der Zuwanderung 

nach Deutschland und der 

demographischen Entwicklung 

Bevölkerungsvorausberechnung 2008: Die Bevölkerung 

in Deutschland wird bei einer jährlichen 

Zuwanderung von 200.000 Personen bis zum Jahr 

2030  gegenüber 2008 um 3,6% zurückgehen, bis 

zum Jahr 2040 um 6,4%.  

Bei einer Zuwanderung von „nur“ 100.000 Personen im 

Jahr wird der Bevölkerungsrückgang 4,7% bis 2030 

bzw. 10% bis 2040 betragen. 

Auf 100 Personen im Alter von 20-64 Jahren werden 

über 50 Personen im Alter von 65 Jahren und mehr 

kommen.  

 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Aktuelle Zuwanderung von 

Flüchtlingen nach 

Deutschland 

Entwicklung der jährlichen Asylantragszahlen seit 2006 

Jahr  Gesamtzahl  Erstanträge  Folgeanträge 

2006  30.100  21.029 9.071 

2007  30.303  19.164  11.139 

2008  28.018  22.085 5.933 

2009  33.033  27.649  5.384 

2010  48.589  41.332 7.257 

2011  53.347  45.741 7.606 

2012  77.651  64.539 13.112 

2013  127.023  109.580  17.443 

2014  202.834  153.072 29.762 

Bis Sept. 2015  303.443  274.923  28.520 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Aktuelle Zuwanderung von 

Flüchtlingen nach 

Deutschland 

• Asylantragszahlen stellen nicht die aktuelle Zahl der 

zuwandernden Flüchtlinge dar, da sich Registrierung 

und Annahme der Asylanträge verzögern. 

• Hauptherkunftsländer 2015:  

Syrien, Kosovo, Albanien, Serbien, Irak, Afghanistan, 

Mazedonien, Eritrea, Nigeria, Pakistan. 

• Flüchtlinge stellen dennoch nur einen Teil der 

Zuwanderung nach Deutschland. 

• Von ca. 1,5 Mio. Zuziehenden 2014 kamen 880.000 

aus der EU, 375.000 aus anderen europäischen 

Staaten.  

• Saldo 2014: 550.000 Personen. 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Zuzüge aus dem Ausland und 

Asylbewerbungen, 1950-2015 

http://www.diw.de/sixcms/media.php/37/80_Roundup_Abbildung_1.png


                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Vereinbarung von Bund und 

Ländern zur Verteilung der 

Kosten für Flüchtlinge 

Bund erhöht den für 2015 vorgesehenen Betrag zur 

Entlastung der Länder um eine Milliarde, die über 

Umsatzsteuerpunkte verteilt werden.  

Bund übernimmt ab 2016 Kosten für den Zeitraum von 

der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides 

durch das BAMF in Höhe von 670 Euro monatlich.  

Bund leistet einen Beitrag zur Finanzierung der Kosten 

für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe 

von 350 Mio. Euro jährlich.  

Bund richtet Wartezentren für ankommende Asyl-

bewerber und Flüchtlinge ein und übernimmt 

Verteilung auf die Länder (Königsteiner Schlüssel).  



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Asylverfahrens-

beschleunigungsgesetz 

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz umfasst u.a. 

Regelungen zur Beschleunigung der Asylverfahren, 

zu sicheren Herkunftsländern, zu Änderungen im 

Asylbewerberleistungsgesetz, zu Integrationskursen 

und zur Änderung der Beschäftigungsverordnung.  

Das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz umfasst 

auch Änderungen im Bauplanungsrecht (Artikel 6) 

und beim Einsatz erneuerbarer Energien (Artikel 9) 

für Flüchtlingsunterkünfte. 

Die Verordnung zum Asylverfahrensbeschleunigungs-

gesetz umfasst in Artikel 3 Änderungen der 

Energieeinsparverordnung für Flüchtlingsunterkünfte.  



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Unterkunft und 

Wohnungsversorgung von 

Flüchtlingen 

Bund unterstützt Länder und Kommunen beim Neubau von 

Wohnungen und bei der Ausweitung des Bestands an 

Sozialwohnungen. Erhöhung der Kompensationsmittel in den 

Jahren 2016 bis 2019 um jeweils 500 Mio. Euro. Die Länder 

werden die Kompensationsmittel zweckgebunden für den 

sozialen Wohnungsbau verwenden. 

Der Bund wird Kommunen und kommunalen Gesellschaften über 

Konversionsliegenschaften hinaus auch weitere Immobilien und 

Liegenschaften schnell und verbilligt für den sozialen 

Wohnungsbau bereitstellen. 

Der Bund und die Länder werden unverzüglich mittels geeigneter 

Anreizinstrumente den Neubau von preiswertem Wohnraum in 

Gebieten mit angespannter Wohnungslage fördern. 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Gestiegener Wohnraumbedarf 

durch Zuwanderung  

Die zunehmende Zahl von Flüchtlingen und 

Asylsuchenden stellt Bund, Länder und Kommunen 

vor erhebliche Herausforderungen.  

Das BMI geht bisher von bis zu 800.000 Flüchtlingen für 

2015 aus.  

Wohnungsmarktprognose Mai 2015: Bedarf an 272.000 

Neubauwohnungen p.a. in den Jahren 2015-2019. 

BMUB rechnet inzwischen mit einem jährlichen 

Wohnungsbedarf von mindestens 350.000 

Wohnungen.  

Wohnraumbedarf vor allem in Großstädten und 

Universitätsstädten.  



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Wohnungsbau in Deutschland, 

fertiggestellte Wohnungen, 

1950-2014 in Tausend 

http://www.diw.de/sixcms/media.php/37/80_Roundup_Abbildung_2.png


                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Übernahme der Kosten für 

eine Unterkunft 

Unterbringung während der Dauer des Asylverfahrens 

liegt in Zuständigkeit der Länder. Bund unterstützt ab 

2016 mit monatlich 670 Euro pro Asylbewerber. 

Nach Abschluss des Asylverfahrens Erwerbstätigkeit, 

ggf. bei Übernahme der Kosten der Unterkunft über 

SGB II (Kommune und Bund). Bundesanteil 2014 bei 

31,4% der Kosten für KdU insgesamt (13,8 Mrd.).  

Wohngeld wird je hälftig von Bund und Ländern 

finanziert. Die überwiegende Zahl sind Erwerbs-

tätigenhaushalte und Rentnerhaushalte. Die 

Auswirkung der Flüchtlingszuwanderung auf die 

Ausgaben für Wohngeld wird als gering erachtet.  

 

 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Flankierende soziale 

Leistungen des Bundes 

Bund übernimmt Finanzierung der Integrationskurse 

(Öffnung für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive 

durch Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz) 

Migrationserstberatung, Jugendmigrationsdienste 

BAMF-ESF-Sprachkurse für berufsbezogene 

Sprachkurse 

Gemeinwesenbezogene Programme des BAMF 

Anerkennungsstellen für die Anerkennung von im 

Ausland erworbenen Abschlüssen 

ESF, u.a. Bleiberechtsnetzwerke, Programm BIWAQ 

EU: Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 

 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

Flankierende soziale 

Leistungen der anderen 

föderalen Ebenen 

Länder: Bildung, Wohnungsbau, Sicherheit etc. 

Landes-ESF im Bereich Bildung und Beschäftigung. 

Integrationslotsen (Berlin, Hessen, Niedersachsen), die 

aber unterschiedlich finanziert werden (hauptamtlich, 

über Aufwandsentschädigungen oder ehrenamtlich). 

Bund und Länder: Städtebauförderung (u.a. Soziale 

Stadt). 

Kommunen: Zuständigkeit Daseinsvorsorge für Kinder, 

Jugend, Familien, Senioren. 

Beratungs- und Betreuungseinrichtungen der 

Wohlfahrtsverbände. 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 
Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt 

 Start 1999 als Programm der Städtebauförderung 

 Ziele: Wirtschaftlich und sozial benachteiligte Stadtteile          
umfassend stabilisieren und aufwerten, Lebensbedingungen 
für Bewohner/innen verbessern, gesellschaftlichen Zusammenhalt 
stärken, Teilhabe benachteiligter Bevölkerungsgruppen fördern 

 Flexibler Mitteleinsatz zwischen den Programmen 

 Soziale Stadt als Leitprogramm der sozialen Integration im 
Rahmen der Städtebauförderung  

 Bundesmittel ab HH 2014 auf 150 Mio. Euro aufgestockt 

 Integrierter Ansatz mit Quartiersbezug („Sozialraum“) 

 Zielgruppenneutral, nur flankierend für Integration von 
Flüchtlingen 

Bildquelle: Strauss 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 
Soziale Stadt - Fördervolumen 

 Bundesfinanzhilfen 2015: 150 Mio. € 
(2014: 150 Mio. €, 2013: 40 Mio. €, 2012: 
40 Mio. €, 2011: 28,5 €, 2010: 95 Mio. €) 

 In 2014: rd. 10 Mio. € für von der 
Armutsmigration besonders         
betroffene Kommunen 

 Bundesfinanzhilfen 1999 - 2014:         
rd. 1,17 Mrd. € (= Gesamtfördervolumen 
inkl. Komplementärmitteln der Länder u. 
Kommunen: rd. 3,5 Mrd. €) 

 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 

ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit  
im Quartier (BIWAQ)“ 

Ziele 

 Ergänzung des Städtebauförderprogramms               
Soziale Stadt durch arbeitsmarktbezogene 
Förderung des Europäischen Sozialfonds 

 Verbesserung der Perspektiven der Bewohnerschaft 
auf Arbeit und Ausbildung  

 „Mehrwert“ fürs Quartier schaffen 

Besonderheiten 

 Quartiersbezug / Förderkulisse Soziale Stadt 

 Anknüpfung an integrierte Stadtteilentwicklungs-
konzepte / städtebauliche Investitionen 

 Kooperation aller relevanten Akteure vor Ort 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

 
 Handlungsfelder: 

 Integration in Beschäftigung 

 Stärkung der lokalen Ökonomie 

 Handlungsfeldübergreifend: durch Verknüpfung mit Maßnahmen der    
integrierten Stadtentwicklung „Mehrwerte für das Quartier“ schaffen 

 Antragsberechtigt: Kommunen mit Soziale-Stadt-Gebieten 
=> Gesamtverantwortung der Kommune stärken (Weiterleitung der Zuwendungen 
an Dritte möglich, ein Projektvorschlag je Kommune) 

 Teilnehmende überwiegend aus den Soziale Stadt - Gebieten 

 74 Kommunen (von 128) zum Antragsverfahren ausgewählt; Start seit 01.04.2015 

 Projektlaufzeiten: mind. 3 max. 4 Jahre 

 Finanzierung: 90 Mio. Euro ESF-Mittel, rd. 64,5 Mio. Euro Bundesmittel für             
zwei Förderrunden (2015-2018, 2019-2022)  

 

BIWAQ: ESF-Förderperiode 2014 - 2020 



                       

  

  

  

                                    

  

 
  

  

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 
 

 

Dr. Andreas Kapphan 

03018-305-6213 

Andreas.Kapphan@bmub.bund.de 


